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ABSCHNITT 1: Kit Identifizierung 

1.1 Kit Identifikator 

Produktname : Kit Fluo-RAL 

Produktcode : 359000 

1.2 Einzelheiten zum Lieferanten der das Kit-Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

RAL DIAGNOSTICS 

Site Montesquieu 

33650 MARTILLAC - FRANCE 

T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 

commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

ABSCHNITT 2: Allgemeine Hinweise 

Einschränkungen der Anwendung : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

In-vitro-Diagnostikum. 

Allgemeine Beschreibung : Auramine staining kit for mycobacteria detection. 

Dieses Produkt ist ein Kit, das aus mehreren unabhängig voneinander verpackten Komponenten besteht. Eine oder mehrere dieser Komponenten 

enthält einen Stoff oder eine Zubereitung, die gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] und der Richtlinie 67/548 / EWG [DSD] oder 1999/45 / 

EG [DPD] kennzeichnungspflichtig ist. Ein SDB für jede dieser Komponenten wurde einbezogen. Bitte trennen Sie kein Komponente-SDB aus 

diesem Deckblatt. 

ABSCHNITT 3: Kit Inhalt 

 

Name Allgemeine 
Beschreibung 

Gewicht or 
Menge 

Menge Einheit Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Absolutes Ethanol   1 Stck. 

(Stück/e) 

Flam. Liq. 2, H225 

Fixative Fluo-RAL   1 Stck. 

(Stück/e) 

Skin Corr. 1, H314 

Aquatic Chronic 3, H412 

Discolouring Solution Fluo-

RAL 

  1 Stck. 

(Stück/e) 

Flam. Liq. 2, H225 

Skin Corr. 1, H314 

Carbolic Solution for 

Auramine Fluo-RAL / 

Solution for Auramine 

  1 Stck. 

(Stück/e) 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1B, H314 

Muta. 2, H341 

Auramine Fluo-RAL   1 Stck. 

(Stück/e) 

Flam. Liq. 3, H226 

Thiazine Red Fluo-RAL   1 Stck. 

(Stück/e) 

Nicht eingestuft 

Carbolic Solution for 

Thiazine red Fluo-RAL / 

Solution for Thiazine Red 

  1 Stck. 

(Stück/e) 

Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 4: Allgemeine Leitlinien 

Keine Daten verfügbar 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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ABSCHNITT 5: Sicherheitsempfehlung zur Handhabung 

Allgemeine Maßnahmen : Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

Umweltschutzmaßnahmen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden 

Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt 

werden 

Lagerbedingungen : In der Originalverpackung aufbewahren 

Behälter dicht geschlossen halten 

An einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern 

ABSCHNITT 6: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 

Den Mund mit Wasser ausspülen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) 

ABSCHNITT 7: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten 

Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen 

 

ABSCHNITT 8: Angaben zum Transport 

Refer to section 14 of kit products' SDS 

ABSCHNITT 9: Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Carbolic Solution for Thiazine red Fluo-RAL / Solution for Thiazine Red 

Produktcode : 362610 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Karbolsäure CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

< 1 Muta. 2, H341 
Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
Skin Corr. 1B, H314 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Karbolsäure CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 
( 1 ≤C < 3) Skin Irrit. 2, H315 
( 3 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des 
Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

IOEL STEL 16 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

BLV 120 mg/g Kreatinin Parameter: phenol - Medium: urine 

Rechtlicher Bezug SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phenol 

MAK (OEL TWA) 8 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

MAK (OEL STEL) 16 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 4 ppm (4x 15(Miw) min) 

Anmerkung H 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol # Fenol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les 
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. 
Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent 
dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de 
huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling 
vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn 
aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

AGW (OEL TWA) [1] 8 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung EU;H;11 
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Karbolsäure (108-95-2) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

Biologischer Grenzwert 120 mg/g Kreatinin Parameter: Phenol (nach Hydrolyse) - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, 
bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 05/2013 SCOEL 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Rechtlicher Bezug Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la 
santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 
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8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Klar. 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : > 100 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1 – 1,002 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

LD50 oral Ratte 650 mg/kg Source: ECHA 

LD50 Dermal Ratte 625 mg/kg Source: ECHA 

LC50 Inhalation - Ratte 900 mg/m³ 8 Stunden 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 1,27 mg/l Source: ECHA 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

IARC-Gruppe 3 - Nicht einstufbar 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 260 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 130 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es 

langfristige Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LC50 - Fisch [1] 21,93 mg/l Source: ECHA 
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Karbolsäure (108-95-2) 

EC50 - Krebstiere [1] 3,1 mg/l Source: ECHA 

EC50 72h - Alge [1] 180 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 

EC50 72h - Alge [2] 217,6 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 

EC50 96h - Alge [1] 61,1 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 0,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '16 d' 

NOEC chronisch Fische 0,077 mg/l Test organisms (species): other:Cirrhina mrigala Duration: '60 d' 

NOEC chronisch Krustentier 0,46 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Karbolsäure (108-95-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Karbolsäure (108-95-2) 

BKF - Fisch [1] 2 mg/l (Danio rerio) - 5h 

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 17,5 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

1,46 Source: HSDB 

12.4. Mobilität im Boden 

Karbolsäure (108-95-2) 

Mobilität im Boden 14 – 73 Source: ECHA 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Umwelt wegwerfen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 

entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen 
Sicherheitsvorschriften. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Überarbeitungsdatum Hinzugefügt  

 Ersetzt Geändert  

7.2 Lagerbedingungen Hinzugefügt  

16 Abkürzungen und Akronyme Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BLV Biologischer Grenzwert 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EN Europäische Norm 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Auramine Fluo-RAL 

Produktcode : 362325 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226   

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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Full text of H and EUH statements: see section 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

Kennzeichnung gemäß: Ausnahme für Pakete mit einer Kapazität von 125 ml oder weniger 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signalwort (CLP) : Achtung 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ethylalkohol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE, 
AT, BE) 

CAS-Nr.: 64-17-5 
EG-Nr.: 200-578-6 
EG Index-Nr.: 603-002-00-
5 
REACH-Nr: 01-
2119457610-43 

5 - 10 Flam. Liq. 2, H225 

Karbolsäure 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE, 
AT, BE, LU); Stoff, für den ein 
gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition 
am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

< 1 Muta. 2, H341 
Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
Skin Corr. 1B, H314 

Auramin O CAS-Nr.: 2465-27-2 
EG-Nr.: 219-567-2 
EG Index-Nr.: 612-097-00-
2 

< 1 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Karbolsäure CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 
( 1 ≤C < 3) Skin Irrit. 2, H315 
( 3 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht 
rauchen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in 

die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu 
benachrichtigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des 
Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

IOEL STEL 16 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

BLV 120 mg/g Kreatinin Parameter: phenol - Medium: urine 

Rechtlicher Bezug SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phenol 

MAK (OEL TWA) 8 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

MAK (OEL STEL) 16 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 4 ppm (4x 15(Miw) min) 

Anmerkung H 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol # Fenol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 
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Karbolsäure (108-95-2) 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les 
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. 
Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent 
dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de 
huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling 
vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn 
aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

AGW (OEL TWA) [1] 8 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung EU;H;11 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

Biologischer Grenzwert 120 mg/g Kreatinin Parameter: Phenol (nach Hydrolyse) - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, 
bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 05/2013 SCOEL 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Rechtlicher Bezug Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la 
santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

MAK (OEL STEL) 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 2000 ppm (3x 60(Mow) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 
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Ethylalkohol (64-17-5) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

AGW (OEL TWA) [1] 380 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung DFG;Y 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Trüb. 

Farbe : Gelb. 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : > 80 °C 

Flammpunkt : 53,1 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 0,98 – 0,99 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

LD50 oral Ratte 650 mg/kg Source: ECHA 

LD50 Dermal Ratte 625 mg/kg Source: ECHA 

LC50 Inhalation - Ratte 900 mg/m³ 8 Stunden 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 1,27 mg/l Source: ECHA 
 

Auramin O (2465-27-2) 

LD50 oral Ratte 1000 mg/kg 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LD50 oral Ratte 15010 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 8300 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 20 mg/l 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

IARC-Gruppe 3 - Nicht einstufbar 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

IARC-Gruppe 1 - Kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 260 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 130 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 
Tage) 

< 9700 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 
Tage) 

> 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: 
EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es 

langfristige Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LC50 - Fisch [1] 21,93 mg/l Source: ECHA 

EC50 - Krebstiere [1] 3,1 mg/l Source: ECHA 

EC50 72h - Alge [1] 180 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 

EC50 72h - Alge [2] 217,6 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 

EC50 96h - Alge [1] 61,1 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 0,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '16 d' 

NOEC chronisch Fische 0,077 mg/l Test organisms (species): other:Cirrhina mrigala Duration: '60 d' 

NOEC chronisch Krustentier 0,46 mg/l 
 

Auramin O (2465-27-2) 

LC50 - Fisch [1] 3,2 mg/l Oryzias latipes, 48h 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 72h - Alge [1] 1900 – 1970 mg/l (Meerwasser) 

EC50 96h - Alge [1] 275 mg/l (Trinkwasser) 

ErC50 Algen 275 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 

NOEC chronisch Fische 250 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Karbolsäure (108-95-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Karbolsäure (108-95-2) 

BKF - Fisch [1] 2 mg/l (Danio rerio) - 5h 

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 17,5 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

1,46 Source: HSDB 

 

Auramin O (2465-27-2) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

2,98 (errechneter Wert) 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

-0,32 Source: ICSC 
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Ethylalkohol (64-17-5) 

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation. 

12.4. Mobilität im Boden 

Karbolsäure (108-95-2) 

Mobilität im Boden 14 – 73 Source: ECHA 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Umwelt wegwerfen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 

entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen 
Sicherheitsvorschriften. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

Ethanol solution ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, III, (D/E) 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, III 

UN 1170 Ethanol 
solution, 3, III 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, III 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, III 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  
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Sondervorschriften (ADR) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T2 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung - 
Versandstücke (ADR) 

: V12 

Sondervorschriften für die Beförderung- 
Betrieb (ADR) 

: S2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 30  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 144, 223 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LP01 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  

Tankanweisungen (IMDG) : T2  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1  

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D 

Staukategorie (IMDG) : A 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose, flüchtige Flüssigkeiten. Reines ETHANOL: Flammpunkt: 13 °C c.c. 
Explosionsgrenzen: 3,3 % bis 19 %. Mischbar mit Wasser. 

MFAG-Nr : 128 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y344 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 355 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 60L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 366 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 220L 

Sonderbestimmung (IATA) : A3, A58, A180 

ERG-Code (IATA) : 3L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  

Sondervorschriften (ADN) : 144, 601 
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Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E1 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Sonderbestimmung (RID) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (RID) : 5L 

Freigestellte Mengen (RID) : E1 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (RID) 

: MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T2  

Besondere Bestimmungen für 
Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBF 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen - 
Pakete (RID) 

: W12 

Expressgut (RID) : CE4 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(RID) 

: 30 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Ersetzt Geändert  

 Überarbeitungsdatum Geändert  

14.1 UN-Nr. (IATA) Hinzugefügt  

14.1 UN-Nr. (IMDG) Hinzugefügt  

14.1 UN-Nr. (ADN) Hinzugefügt  

14.1 UN-Nr. (ADR) Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BLV Biologischer Grenzwert 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EN Europäische Norm 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Thiazine Red Fluo-RAL 

Produktcode : 362780 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Natronlauge 30% CAS-Nr.: 1310-73-2 
EG-Nr.: 215-185-5 
EG Index-Nr.: 011-002-00-
6 

< = 1 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Natronlauge 30% CAS-Nr.: 1310-73-2 
EG-Nr.: 215-185-5 
EG Index-Nr.: 011-002-00-
6 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des 
Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Klar. 

Farbe : Rot. 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 11 – 11,4 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : > 100 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1 
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Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 11 – 11,4 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 11 – 11,4 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es 

langfristige Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Natronlauge 30% (1310-73-2) 

EC50 - Krebstiere [1] 40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Umwelt wegwerfen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 

entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen 
Sicherheitsvorschriften. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 
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Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Überarbeitungsdatum Geändert  

7.2 Lagerbedingungen Hinzugefügt  

9.1 pH-Wert Hinzugefügt  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Hinzugefügt  

16 Abkürzungen und Akronyme Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 
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Abkürzungen und Akronyme: 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Carbolic Solution for Auramine Fluo-RAL / Solution for Auramine 

Produktcode : 362530 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 H302   

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B H314   

Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 H341   

Full text of H and EUH statements: see section 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS07 GHS08    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Karbolsäure 

Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz 
tragen. 
P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… 
anrufen. 
P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen.. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

Kennzeichnung gemäß: Ausnahme für Pakete mit einer Kapazität von 125 ml oder weniger 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS07 GHS08    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefährliche Inhaltsstoffe : Karbolsäure 

Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 
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Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz 
tragen. 
P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… 
anrufen. 
P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen.. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Karbolsäure 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE, 
AT, BE, LU); Stoff, für den ein 
gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition 
am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

5 - 10 Muta. 2, H341 
Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
Skin Corr. 1B, H314 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Karbolsäure CAS-Nr.: 108-95-2 
EG-Nr.: 203-632-7 
EG Index-Nr.: 604-001-00-
2 

( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 
( 1 ≤C < 3) Skin Irrit. 2, H315 
( 3 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt 
rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verätzungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in 

die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu 
benachrichtigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Vor Gebrauch besondere 
Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und 
verstehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht 
essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände 
waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 



Carbolic Solution for Auramine Fluo-RAL / Solution for Auramine 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

 

   

24.03.2021 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 41/80 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

IOEL STEL 16 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

BLV 120 mg/g Kreatinin Parameter: phenol - Medium: urine 

Rechtlicher Bezug SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phenol 

MAK (OEL TWA) 8 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

MAK (OEL STEL) 16 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 4 ppm (4x 15(Miw) min) 

Anmerkung H 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol # Fenol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les 
muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. 
Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent 
dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de 
huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling 
vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn 
aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

AGW (OEL TWA) [1] 8 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung EU;H;11 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
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Karbolsäure (108-95-2) 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

Biologischer Grenzwert 120 mg/g Kreatinin Parameter: Phenol (nach Hydrolyse) - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, 
bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 05/2013 SCOEL 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Phénol 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 16 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 4 ppm 

Rechtlicher Bezug Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la 
santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 
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8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Klar. 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : > 100 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1 – 1,01 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Carbolic Solution for Auramine Fluo-RAL / Solution for Auramine  

ATE CLP (oral) 1531,394 mg/kg Körpergewicht 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

LD50 oral Ratte 650 mg/kg Source: ECHA 

LD50 Dermal Ratte 625 mg/kg Source: ECHA 

LC50 Inhalation - Ratte 900 mg/m³ 8 Stunden 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 1,27 mg/l Source: ECHA 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kann vermutlich schwere Augenschäden verursachen 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Karbolsäure (108-95-2) 

IARC-Gruppe 3 - Nicht einstufbar 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 260 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) 130 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das nicht neutralisierte Produkt kann gefährlich für Wasserorganismen sein. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Karbolsäure (108-95-2) 

LC50 - Fisch [1] 21,93 mg/l Source: ECHA 

EC50 - Krebstiere [1] 3,1 mg/l Source: ECHA 

EC50 72h - Alge [1] 180 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 

EC50 72h - Alge [2] 217,6 mg/l Test organisms (species): Dunaliella tertiolecta 
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Karbolsäure (108-95-2) 

EC50 96h - Alge [1] 61,1 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 0,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '16 d' 

NOEC chronisch Fische 0,077 mg/l Test organisms (species): other:Cirrhina mrigala Duration: '60 d' 

NOEC chronisch Krustentier 0,46 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Karbolsäure (108-95-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Karbolsäure (108-95-2) 

BKF - Fisch [1] 2 mg/l (Danio rerio) - 5h 

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 17,5 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

1,46 Source: HSDB 

12.4. Mobilität im Boden 

Karbolsäure (108-95-2) 

Mobilität im Boden 14 – 73 Source: ECHA 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Umwelt wegwerfen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 

entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen 
Sicherheitsvorschriften. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Überarbeitungsdatum   

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geändert  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Hinzugefügt  

16 Abkürzungen und Akronyme Hinzugefügt  
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Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BLV Biologischer Grenzwert 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EN Europäische Norm 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Discolouring Solution Fluo-RAL 

Produktcode : 362210 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225   

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/


Discolouring Solution Fluo-RAL 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

 

   

24.03.2021 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 50/80 
 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 H314   

Full text of H and EUH statements: see section 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS05     

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… 
anrufen. 
P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen.. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ethylalkohol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE, 
AT, BE) 

CAS-Nr.: 64-17-5 
EG-Nr.: 200-578-6 
EG Index-Nr.: 603-002-00-
5 
REACH-Nr: 01-
2119457610-43 

≥ 90 Flam. Liq. 2, H225 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt 
rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verätzungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht 
rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in 

die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu 
benachrichtigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Persönliche Schutzausrüstung 
tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für eine gute Belüftung 
des Arbeitsplatzes sorgen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht 
essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände 
waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

Unter Verschluss aufbewahren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

MAK (OEL STEL) 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 2000 ppm (3x 60(Mow) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

AGW (OEL TWA) [1] 380 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung DFG;Y 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Klar. 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Alkoholisch. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : < 2 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : 80 °C 

Flammpunkt : 17,5 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
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Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 0,825 – 0,835 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LD50 oral Ratte 15010 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 8300 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 20 mg/l 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

pH-Wert: < 2 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kann vermutlich schwere Augenschäden verursachen 

pH-Wert: < 2 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
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Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

IARC-Gruppe 1 - Kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 
Tage) 

< 9700 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 
Tage) 

> 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: 
EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das nicht neutralisierte Produkt kann gefährlich für Wasserorganismen sein. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 72h - Alge [1] 1900 – 1970 mg/l (Meerwasser) 

EC50 96h - Alge [1] 275 mg/l (Trinkwasser) 

ErC50 Algen 275 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 

NOEC chronisch Fische 250 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Ethylalkohol (64-17-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

-0,32 Source: ICSC 

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation. 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Umwelt wegwerfen. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. 

Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 
entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

Ethanol solution ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II, (D/E) 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II 

UN 1170 Ethanol 
solution, 3, II 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Sondervorschriften (ADR) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T4 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 
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Sondervorschriften für die Beförderung- 
Betrieb (ADR) 

: S2, S20 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 33  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 144 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02  

Tankanweisungen (IMDG) : T4  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1  

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D 

Staukategorie (IMDG) : A 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose, flüchtige Flüssigkeiten. Reines ETHANOL: Flammpunkt: 13 °C c.c. 
Explosionsgrenzen: 3,3 % bis 19 %. Mischbar mit Wasser. 

MFAG-Nr : 127 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 5L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 60L 

Sonderbestimmung (IATA) : A3, A58, A180 

ERG-Code (IATA) : 3L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  

Sondervorschriften (ADN) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Sonderbestimmung (RID) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (RID) 

: MP19  
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Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T4  

Besondere Bestimmungen für 
Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBF 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Expressgut (RID) : CE7 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(RID) 

: 33 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Ersetzt Geändert  

 Überarbeitungsdatum Geändert  

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

2.2 Gefahrenpiktogramme (CLP) Geändert  

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geändert  

7.2 Lagertemperatur Hinzugefügt  

9.1 Siedepunkt Hinzugefügt  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Hinzugefügt  

16 Abkürzungen und Akronyme Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 
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Abkürzungen und Akronyme: 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 
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Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Fixative Fluo-RAL 

Produktcode : 362115 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : In-vitro-Diagnostikum. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 H314   

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   

Full text of H and EUH statements: see section 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen. 
P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… 
anrufen. 
P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen.. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

  Trichloressigsäure 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE, 
AT, BE) 

CAS-Nr.: 76-03-9 
EG-Nr.: 200-927-2 
EG Index-Nr.: 607-004-00-
7 

< 1 Skin Corr. 1A, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

  Trichloressigsäure CAS-Nr.: 76-03-9 
EG-Nr.: 200-927-2 
EG Index-Nr.: 607-004-00-
7 

( 1 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt 
rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verätzungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere 
Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen 
und der Haut vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 
einatmen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 
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Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht 
essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände 
waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Trichloroacetic acid 

Anmerkung SCOEL Recommendations (2004) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Trichloressigsäure 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 1 ppm 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Acide trichloroacétique # Trichloorazijnzuur 

OEL TWA 6,8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Trichloressigsäure 

AGW (OEL TWA) [1] 1,4 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 0,2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(I) 

Anmerkung DFG;Y 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Aussehen : Klar. 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Keine Daten verfügbar 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : < 2 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : > 60 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1 – 1,005 
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Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

LD50 oral Ratte 3320 mg/kg 

LD50 Dermal Ratte ≥ 2000 µl/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

pH-Wert: < 2 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kann vermutlich schwere Augenschäden verursachen 

pH-Wert: < 2 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

IARC-Gruppe 2B - Kann beim Menschen kanzerogen wirken 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

LC50 - Fisch [1] > 277 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 110 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 0,27 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

BKF - Andere Wasserorganismen [1] 0,14 – 1,7 Cyprinus carpio 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

1,44 

12.4. Mobilität im Boden 

  Trichloressigsäure (76-03-9) 

Mobilität im Boden 2,738 Source: ECHA 

Ökologie - Boden Wasserlöslich. Leicht beweglich. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. 

Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers 
entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Hinzugefügt  

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

2.2 Signalwort (CLP) Geändert  

2.2 Gefahrenhinweise Geändert  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Hinzugefügt  

16 Abkürzungen und Akronyme Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 
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Abkürzungen und Akronyme: 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Stoff 

Handelsname : Ethyl alcohol 96 

Chemischer Name : Ethanol; Ethylalkohol 

IUPAC Name : ethanol 

EG Index-Nr. : 603-002-00-5 

EG-Nr. : 200-578-6 

CAS-Nr. : 64-17-5 

REACH-Registrierungsnr. : 01-2119457610-43 

Produktcode : 300180 

Formel : C2H6O 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen 
zu Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 
96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar Experten 
beantworten alle 
dringenden Fragen 
zu gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

RAL DIAGNOSTICS 
Site Montesquieu 
33650 MARTILLAC 
FRANCE 
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05 
commercial@ral-diagnostics.fr - www.ral-diagnostics.com 

mailto:commercial@ral-diagnostics.fr
http://www.ral-diagnostics.com/
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225   

Full text of H and EUH statements: see section 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Art des Stoffs : Einkomponentig 

Name : Absolutes Ethanol 

CAS-Nr. : 64-17-5 

EG-Nr. : 200-578-6 

EG Index-Nr. : 603-002-00-5 

 

Name Produktidentifikator %  Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ethylalkohol CAS-Nr.: 64-17-5 
EG-Nr.: 200-578-6 
EG Index-Nr.: 603-002-00-
5 

96 Flam. Liq. 2, H225 

Full text of H and EUH statements: see section 16 

3.2. Gemische 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 
 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

MAK (OEL STEL) 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 2000 ppm (3x 60(Mow) min) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 
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Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

AGW (OEL TWA) [1] 380 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

Anmerkung DFG;Y 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 1900 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 343 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 950 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 950 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 87 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 114 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 206 mg/kg Körpergewicht/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,96 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,79 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 2,75 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 3,6 mg/kg Trockengewicht 

PNEC sediment (Meerwasser) 2,9 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,63 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Oral) 

PNEC oral (Sekundärvergiftung) 0,72 g/kg food 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 580 mg/l 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Molekulargewicht : 46,0684 g/mol Source: HSDB 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Alkoholisch. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : -114,1 °C Source: HSDB 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : 78,29001 °C Atm. press.: 1013,25 hPa Decomposition: 'no' 

Flammpunkt : 13 °C Atm. press.: 1 atm 

Selbstentzündungstemperatur : 400 °C Source: ICSC 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : 5,8 kPa 20 ℃ Source: ICSC 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : 1,6 Source: ICSC 

Relative Dichte : 0,79 Source: ICSC 

Löslichkeit : Wasser: 789000 mg/l 20 ℃ Source: ECHA Registered substances 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: -0,32 Source: ICSC 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : 1,17 mPa·s Temp.: '20°C' Parameter: 'dynamic viscosity (in mPa s)' 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : 0 (3,5 – 15) vol % 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : 3,1 – 27,7 % Source: ICSC 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5)  

LD50 oral Ratte 15010 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 8300 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 20 mg/l 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LD50 oral > 8300 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5)  

IARC-Gruppe 1 - Kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5)  

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 
Tage) 

< 9700 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 
Tage) 

> 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: 
EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Ethylalkohol (64-17-5) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 
Tage) 

> 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: 
EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 
Tage) 

> 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: 
EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 72h - Alge [1] 1900 – 1970 mg/l (Meerwasser) 

EC50 96h - Alge [1] 275 mg/l (Trinkwasser) 
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Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

ErC50 Algen 275 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 

NOEC chronisch Fische 250 mg/l 
 

Ethylalkohol (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 11,2 – 14,2 Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 72h - Alge [1] 1900 – 1970 mg/l (Meerwasser) 

EC50 96h - Alge [1] 275 mg/l (Trinkwasser) 

NOEC (chronisch) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 

NOEC chronisch Fische 250 mg/l (Trinkwasser) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Ethyl alcohol 96 (64-17-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

-0,32 Source: ICSC 

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation. 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ETHANOL 
(ETHYLALKOHOL) / 
ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

Ethanol solution ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 

ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG) 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1170 ETHANOL 
(ETHYLALKOHOL) / 
ETHANOL, LÖSUNG 
(ETHYLALKOHOL, 

LÖSUNG), 3, II, (D/E) 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, III 

UN 1170 Ethanol 
solution, 3, II 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II 

UN 1170 ETHANOL, 
LÖSUNG 

(ETHYLALKOHOL, 
LÖSUNG), 3, II 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

II III II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Sondervorschriften (ADR) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T4 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Sondervorschriften für die Beförderung- 
Betrieb (ADR) 

: S2, S20 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 33  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 144, 223 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LP01 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  
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Tankanweisungen (IMDG) : T2  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1  

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D 

Staukategorie (IMDG) : A 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose, flüchtige Flüssigkeiten. Reines ETHANOL: Flammpunkt: 13 °C c.c. 
Explosionsgrenzen: 3,3 % bis 19 %. Mischbar mit Wasser. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 5L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 60L 

Sonderbestimmung (IATA) : A3, A58, A180 

ERG-Code (IATA) : 3L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  

Sondervorschriften (ADN) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Beförderung zugelassen (ADN) : T 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Sonderbestimmung (RID) : 144, 601 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (RID) 

: MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T4  

Besondere Bestimmungen für 
Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBF 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Expressgut (RID) : CE7 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(RID) 

: 33 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH) 

Ethyl alcohol 96 ist nicht auf der REACH-Kandidatenliste 

Ethyl alcohol 96 ist nicht in REACH-Anhang XIV gelistet 

Ethyl alcohol 96 unterliegt nicht der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und 

Einfuhr gefährlicher Chemikalien. 

Ethyl alcohol 96 unterliegt nicht der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 

persistente organische Schadstoffe 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV; Kenn-Nr. 96) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

 

Die Klassifizierung entspricht : ATP 8 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


